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s. Jahrgang. Nr. 28. 10. Zu« ISIS.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schnlverelmgnngen der Schweiz.

ver „pädagogischen Blätter" 20. Jahrgang.

§ür die

Schriftleîtung des Wochenblattes:

I. Troxler, Prof., Luzern, Villenstr. 14 f

Beilagen zur 5chweizer-8chule:
voltt»schule — Mittelschule

Die Lehrerin

Druck und Versand durch die Geschäftsstelle :
Eberle <d Rickenbach, Einsiedeln.

Inserate nannahme
durch die Pub licit a s A.-G., Luzern.

Jahrcspreis Fr. 7.SV — bei der Post bestellt Fr. 7.70 I
(Cher! IX 0,IS7> (Ausland Portozuschlagl. 7 Preis der 32 mm breiten Colonclzeile 25 Rp.

Inhalt: An die Tit. Schulbehörden der katholischen Kantone! — Avis. — Konsessioueller Religions-
unterricht in der Staatsschule — im Namen der Freiheit I — Schulnachrichten. — Preßfonds. —
Krankenkasse. — Lesefrüchte. — Inserate.

Beilage: Mittelschule Ztr. 5 siuathemathisch-naturwissenschastliche Ausgabe).

An die Tit. Schulbehörden der katholischen Kantone!
Hochgeehrte Herren!

Die sehr mißlichen Verhältnisse, in
denen sich ein Großteil unserer Lehrer-
schaft in den katholischen Kantonen
und Gemeinden hinsichtlich ihrer Besol-
dung gegenwärtig befindet, veranlassen uns,
Sie dringend zu bitten, Ihren ganzen Ein-
fluß dahin geltend zu machen, daß endlich
auch die katholische Lehrerschaft jeden
Standes und jeder Stufe eine den Zeit-
Verhältnissen entsprechende Besol-
dung erhält. Wir erlauben uns, dieses
Gesuch im nachfolgenden zu begründen.

Die gewaltige Teuerung, die uns
der Weltkrieg gebracht, ist auch an der
Lehrerschaft nicht spurlos vorübergegangen.
Objektive Berechnungen schätzen den Preis-
aufschlug auf den notwendigen Artikeln,
die ein einfacher Haushalt benötigt, auf
mindestens 150 "/» gegenüber den Preisen
vor 5 Jahren. Die Lehrerschaft fühlt die
Schwere dieser Tatsache wie alle Fixbesol-
deten um so stärker, da sie von sich aus
nicht in der Lage ist, ihre Tarife oder
Produktionspreise zu erhöhen wie andere
Berufsklassen, sondern sich durch Gesetze,

Verordnungen und Verträge in ihrer Be-
Wegungsfreiheit beschränkt sieht und auch
nicht gewillt ist, durch Arbeitseinstellung
ihre ökonomische Lage zu verbessern, indem
sie solche Mittel mit ihrem Amte und ihrer

Würde nicht vereinbar hält. Aber sie stellt
sich in der Besoldungsfrage auf den Boden
der Enzyklika Herum uuvarum Papst
Leo's XIII. Sie verlangten gerechten
Lohn, der ihr gebührt. Der gerechte Lohn
im Sinne des Papstwortes muß vier Le-
benSbedingungen gewährleisten, nämlich:
1. Leibliche Bedürfnisse (Nahrung, Kleidung
und Wohnung), 2. Ruhe und Erholung,
3. Erhaltung der Familie und 4. die Mög-
lichkeit einer finanziellen Reserve für Not-
läge, ohne welche der Vater in beständiger
Sorge leben muß. Dieses Vierfache bildet
den Mindestlohn.

Die katholische Lehrerschaft will also
nicht mehr und nicht weniger, als was sie

zu einem standesgemäßen Leben not-
wendig hat. Sie will, frei von Er-
nährungssorgen, sich voll und ganz
der Schule und ihrer großen Aufgabe hin-
geben können zum Wohle der Kinder, der
Familie, der Kirche und des Staates.

Je mehr die Aufgaben des Staates
wachsen, zu deren Lösung er auf die Mit-
arbeit aller Volksschichten angewiesen ist,
je zahlreicher allerlei zersetzende Elemente
Kirche und Staat, Familie und Gesellschaft
bedrohen und je weniger anderseits die
Familie ihrer Erziehungspflicht gerecht wer-
den kann, desto höher steigt die Beden-
tung der Volksschule für die Gegenwart.
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